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18. Gesetz: Wiener Pfliditschulorgaoisationsgesetz;. i\.nderung. 

J.8. 

Gesetz vom 7. Juli 1972, mit dem das Wiener 
Pßichtschulorganisationsgesetz geändert wird 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung des 
§ 12 Abs. 5 des Pllichtschulerhaltungs-Grundsatz
gesetzes, BGBL Nr. 163/1955, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 6911971 und in Aus
führung des Art. II § 12 Abs. 2 der 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle, BGBL Nr. 234i1971, 
beschlossen: 

ARTIKEL l 

Das Wiener Pflichtschulorganisationsgesetz, 
LGBI. für Wien Nr. 17/1963, in der Fassung der 
Landesgesetze LGBl. für Wien Nr. 15/1966, 121 
1967 und 36/1969 wird wie folgt geändert: 

Grundschule 

§ 2. In der dritten und vierten Schulstufe der 
Grundschule ist die Zusammenfassung von 
Schülern in einzelnen Unterriditsgegenständen 
nach ihrer Leistung in Leistungsgruppen inner
halb der Klasse oder von Schülern mehrerer 
Parallelklassen zu erproben. 

Schulen der Zehn- bis Vierzehn
jährigen 

§ 3. (1) In den Schulen der Zehn- bis Vicrzehn
jährigen sind Schulversuche zur Additiven Ge
samtschule (§ 4), zur Orientierungsstufe (§ 5) 
und zur Integrierten Gesarntscltule (§ 6) durch
zuführen. 

(2) Werden die Schulversuche im Sinne der Be
Der Abs. 3 des§ 37 hat zu lauten: stimmungen des Abs. 1 in räumlicher Hinsicht 
1'(3') Die Widmung von Baulidikeiten und an einer Haupts<hule eingerichtet, so ist der 

Liegenschaften für Schulzwecke kann von der Leiter der Hauptschule auch Leiter des Schulver
Gemeinde Wien nur n1it Bewilligung der Lan- 1 suches. I~ diesem Falle gelten unbeschadet der 
desregierung aufgehoben werden. Wenn die Bau- 1 Kostenteilung nach Art. II § 13 des Bundes
lichkeiten oder Liegenschaften für Schulzwecke' gesetzes vom 8. Juni 1971, BGB!. Nr. 234, hin
nicht mehr geeignet sind, kann die Landesregie- sichtlich der Schulerhaltung die Bestimmungen 
rung die Aufhebung der Widmung auch von des Wiener Pflichtsd1ulorganisationsgesetzes. 
Amts wegen, anordnen." 

ARTIKEL II 

Schulversmhe zur Schulreform 

Vorschulklassen 

§ 1. (1) Vorschulklassen gemäß Art. II § 2 
des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1971, BGB!. 
Nr. 2341 sind als Schulversuch einzuriditen und 
haben der Förderung der Erlangung der Schul
reife von Schulpflichtigen zu dienen1 die gemäß 
§ 14 des Schulpflichtgesetzes, BGB!. Nr. 241/ 
1962, vom Schulbesuch zurückgestellt werden. 

(2) Darüber hinaus können auf Ansuchen der : 

Additive Gesamtschule 

§ 4. Durdi die Zusammenfassung der Haupt
schule u11d der allgemeinbildenden höheren 
Schule in räumlidier Hinsicht und unter gemein
samer Leitung gemäß Art. II § 4 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes vom S. Juni 1971, BGB!. Nr. 234, 
ist die Verbesserung der Uöertrittsmöglichkeiten 
von der Hauptsdiule in die allgemeinbildende 
höhere Sdiule im Sinne des § 40 Abs. 2 in der 
Fassung des § 131 c des Schulorganisations· 
gesetzes zu erproben (Additive Gesamtschule). 

0 r i e ntierun gsstuf e 
Eltern audl soldie Kinder, deren vorzeitige Auf
nahme in die Schule gemäß § 7 Abs. 8 des Schul· § 5. (1) Die fünfte und sechste Schulstufe ist 
pflichtgesetzes widerrufen v.rurde, in Vorschul- ohne Trennung in Hauptschule und aUgemein-
klassen aufgenommen werden. , bildende höhere Schule zusammenzufassen 

(3) B . d E' 'eh V eh lkl (Orientierungsstufe). et er 1nr1 tung von ors u - assen 
soll die Schülerzahl 20 nicht überschritten wer· (2) Bei Führung von Förderkursen soll die 
den. Schülerzahl zwischen 6 und 12 betragen. 
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